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Huf ruf!
Der Vaterländische Frauenverein vertreibt

§p̂ich!Rriegspfannen mit der Inschrift: „Der deut-
Zknsur-schen Frauen Opfersinn, gab Kupfer für das
î dasEisen hin!" Die Pfanne kostet4 Mark und
ungsa?.lst der Erlös zum Besten der befangenen- und
dbi-ibPriegsfürsorge bestimmt.

Die Unterzeichnete empfiehlt die Anschaf-
ung sehr und bittet Bestellungen direkt an
ie zu senden.

Westerburg, 23. November 1916.
vir Wrkhrniik des Vsicrl.fraurnumina.

Frau Landrat Abicht.
Amtlicher Teil.

Anordnung.
Auf Grund der Bundesratsverordnung über Höchstpreise

ür Rüben vorn 26 . Oktober 1916 ( R .-G .-Bl . S . 1204 ) wird hier¬
mit für den Umfang des Kreises Westerburg folgendes angeordnet:

§ 1.
Jeder Erzeuger von eßbaren Rüben (Kohlraben pp .) hat bis spä¬

testens zum 1. De ?. 1916 bei seinem Bürgermeisteramt anzuzeigen:
1. Die Menge der in seinem Besitz befindlichen eßbaren Rüben.
2. Wieviel er für den eigenen Betrieb notwendig hat.
3. Wieviel er freiwillig zur Abgabe anmeldet.

Eine Nachprüfung der Angaben bleibt Vorbehalten.
8 2.

Wer vorstehender Anzeigepflicht nicht nachkommt oder wer
Wissentlich falsche Angaben macht wird mit Gefängnis bis zu 6

Normten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft . Außer-
»ein verfällt die auf diese Weise hinterzogme Menge ohne jede

es^ Er - ^ rgütung dem Kreis.
* 1 Westerburg , den 27. November 1916.

Der Kreisnusschutz des Kreises Westerburg.
Unmeus des Kreisausschusses.

Der Vorsitzende . Abicht.
Sschutz-
Roten-
nt hat

An die Kerre« Bürgermeister des Kreise»
Vorstehende Anordnung ist sofort ortsüblich in der Gemeinde

LA ’ bekannt zu machen . Die mir von Ihnen bis zum 3 . Dezember
^ »orzulegende Liste muß enthalten : 1. Name des Besitzers , 2 . Vor¬

handene Menge , 3 . Abzugebende Menge , 4 . Bemerkungen . Der
Preis pro Zentner Kohlraben ist auf 2,75 Mk . festgesetzt.

«eteb ' Ich ersuche die Landwirte darauf hinzuweisen , daß es auch
. *7 " , ' >n ihrem Interesse liegt , die Angaben wahrheitsgemäß zu machen
otoe A ?nb jede entbehrliche Menge anzumelden . Wenn dies der Fall
rfTb  n ^ wird auch eine allgemeine Revision nicht erforderlich sein,
st einer Westerburg , dm 27 . November 1916.
mtliche 3P* »* Vorsitzende de » Krrisansschnsse » .
Berühr

.Betr . : Heulieferung für die Heeresvermnltuug.
Diejenigen Herren Bürgermeister , die mit der Erledigung

meiner Verfügung vom 16 . d. Mts . l . 11738 noch im Rückstände
sind , werden an die nunmehrige Berichterstattung erinnert.

West erburg, den 27. November 1916. Der Knud rat.
An die Ortspolizeibehörbe« von

Enden, Brandscheid, Härtlingen, Kölbinge« , Glbinge« ,
Mähre«, Rothenbach und Obersain.

Von heute ab haben die Fleischoersorgungsberechtigten der
vorgenannten Gemeinden ihren Bedarf an Fleischwaren nach
Maßgabe der vorhandenen Vorräte in Coden zu decken.

Um ortsübliche Bekanntmachung wird ersucht.
Westerburg, den 28. November 1916.

_ Der Vorsitzende de» Kreisarrsschnsse«.
Die Herren Fleischbeschauer bezw . deren Stellvertreter wer¬

den an die pünktliche Einsendung der Berichte über die im Mo¬
nat November 1916 stattgehabten Schlachtungen erinnert/

Westerburg, den 27. November 1916.
Der Vorsitzende de» Kreisansschnste«

K- 7840. _ des  Kreises Westerburg.
A« die Herren Bürgermeister derjenigen Gemeinden,

i« denen Backereieni« Betrieb find.
Anmeldungen des Bedarfs an Brotstreckungsmitteln für den

Monat Dezember sind mir bis spatesten » 3 . Dezember 1916
einzureichen.

Westerburg, den 27. November 1916.
_ Der Vorsitzende des Kreisausschusie«.

Betr . : Die Verpflegung der in fremde landm . Betriebe
beurlaubten oder bommand. Heeresangehörigen.

Ich mache darauf aufmerksam , daß die vorbezeichneten Leute
grundsätzlich vom Arbeitgeber verpflegt werden müssen . Dagegen
ist die . Heeresverwaltung gern bereit , den Landwirten die Be¬
köstigung durch Hergabe von Berpflegungsmitteln gegen Bezahlung
der Selbstkosten zu erleichtern.

Westerburg» den 21. November 1916. Der Haudrat.
Ausführrmgsarrtveisrmg

zur Verordnung über Höchstpreise für Rübe« vom 36.
Oktober 1916 Meichs-Gesetzbl. S. 1294).

Zu K 1 : Für kleine Speisemöhren , die zu Speisezwecken bestimmt
sind (Karotten ), darf bei Verkauf durch den Erzeuger der Preis
von 8 Mark für dm Zentner nicht überschritten werden . Der
Preis schließt die Kosten der Beförderung bis zur Verladestelle
des Ortes , von dem die Ware mit der Bahn oder zu Wasser ver¬
sandt wird , und die Kosten der Verladung ein.

Zu § 3 : Als Kleinhandel im Sinne der Verordnung gilt der
Verkauf an den Verbraucher , soweit er nicht Mengen von mehr
als zehn Zentnern zum Gegenstände hat.

Die Höchstpreise für den Verkauf von Rüben durch den
Großhandel werden für den Zentner festgesetzt:

1. bei Wasserrüben , Stoppelrüben , Herbstrüben unter Ausschluß
der Teltower Rübchen auf . 1,75 Mk .,

2 . bei Runkelrüben und Zuckerrunkeln unter Ausschluß der
roten Rüben (rote Bete ) auf . 2,05 Mk .,

3 . bei Kohlrüben (Wrucken , Bodenkohlrabi , Steckrüben)
aus . 2 75 Mk

4 . bei Möhren aller Art auf 4,' ö0 Ml
Die Preise schließen die Kosten der Beförderung bis zur Verlade¬
stelle des Ortes , von dem die Ware mit der Bahn oder zu Wasser
versandt wird , und die Kosten der Verladung ein.

Die Festsetzung der Höchstpreise für den Berkauf von Rüben
durch den Kleinhandel wird in Städten mit mehr als 10 000



Einwohnern den Gemeindevorständen , im übrigen den Landräten
(Oberamtmännern ) übertragen.

Verträge , die vor Festsetzung der Höchstpreise für den Ver¬
kauf von Rüben durch den Groß - bezw. den Kleinhandel zu hö¬
heren Preisen abgeschlossen und noch nicht erfüllt sind, sind ungültig.

Zu § 4 : Die Kommunalverbände haben die Ausfuhr von Rüben
der im § 1 der Verordnung genannten Art einer Genehmigungs¬
pflicht zu unterwerfen und genau zu überwachen . Eine über¬
mäßige Eindeckung einzelner Stellen mit Rüben und eine Ueber-
schreitung der Höchstpreise muß von den Kommunalverbänden
durch die Beschränkung und Ueberwachung der Ausfuhr verhin¬
dert werden . Jedoch ist die Lieferung der Rüben an die vom
Reichskanzler bestimmten Stellen nicht erlaubnispflichtig (§ 5
Abs. 1 und 2) und die Lieferung an Zuschußgebiete zur Deckung
des gewöhnlichen laufenden Bedarfs unbedingt zuzulassen. Die
Regierungspräsidenten , für Berlin der Oberpräsident , haben dafür
zu sorgen , daß die Kommunalverbände die Ausfuhrbeschränkungen
gleichmäßig und in einer den Bedürfnissen der Bedarfsgebiete
genügend Rechnung tragenden Weise handhaben.

Zu 8 8 : Höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident,
für Berlin der Oberpräsident ; zuständige Behörde ist in Land¬
kreisen der Landrat (Oberamtmann ), in Stadtkreisen der Ge¬
meindevorstand ; Kommunalverbände find die Land - u. Stadtkreise.

jßcrUtt , den 14. November 1916.
' Der Minister Der Minister für Karrdrvßrt-

für Handel «nd Gewerbe, (chaft. Domänen «nd Forsten
I . A. : Lusensky . I . A . : Graf v. Keyserling !.

Der Minister des Innern . I . B.: Drews.
An dir Herren Knrgerrneister des Kreife«.

Abdruck zur Kenntnis . Die Verordnung über Höchstpreise
für Rüben ist in Nr . 106 des Kreisblattes abgedruckt. Als Klein¬
handelshöchstpreise werden festgesetzt:

1. bei Wasserrüben , Stoppelrüben , Herbstrüben unter
Ausschluß der Teltower Rübchen auf . . . . 4,— Mk.

2 . bei Runkelrüben und Zuckerrunkeln unter Ausschluß
der roten Rüben auf . 3,— Mk.

3. bei Kohlrüben (Wruken , Bodenkohlrabi , Steckrüben)
auf . . 4,— Mk.

4. bei Möhren aller Art auf . 5,50 Mk.
Westerburg, den 27. November 1916.
__ Der Uorsttze«be des Kreisausschustes._

AirsfÄhrirngsbestimwungen
zur Bundesratsverordnung über Saatkartoffeln vom 16. November

1916.
1. Kommunalverbände sind die Land - und Stadtkreise . Die

den Kommunalverbänden auferlegten Verpflichtungen sind durch
deren Vorstand zu erfüllen.

Die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen , durch deren
Vermittlung Saatkartoffeln abgesetzt werden dürfen , sind die
Landwirtschaftskammern (für die Hohenzollernschen Lande die
Zentralstelle für Landwirtschaft und Gewerbe in Sigmaringen ).
Die Landwirtschaftskammern haben die in ihrem Bezirk aufzu¬
bringenden Saatkartoffeln im Einvernehmen mit der Provinzial-
kartoffelstelle zu beschaffen.

2. Die Kommunalverbände haben auf den Antrag der Land¬
wirtschaftskammer die Ausfuhr von Saatkartoffeln aus ihrem
Bezirke zu gestatten . Sie dürfen Kattoffeln , die durch Vermitt¬
lung der Landwirtschaftskammern zu Saatzwecken beschafft sind,
nicht zu Speisezwecken in Anspruch nehmen.

3. Die Landwirtschaftskammern haben der Reichskartoffelstelle,
den Provinzialkartoffelstellen und den beteiligten Kommunalver¬
bänden auf alle die Lieferung von Saatkartoffeln betreffenden
Fragen Auskunft zu geben.

4. Die Kommunalverbände erhalten nach näherer Bestim¬
mung der Reichskartoffelstelle Nachricht über die aus anderen
Kommunalverbänden in ihren Bezirk gelieferten Saatkartoffeln.
Sie haben darüber zu wachen, daß diese Kartoffeln zur Saat
verwendet werden . Hierbei sind die von der Reichskartoffelstelle
und den Provinzialkartoffelstellen ergehenden Weisungen zu be¬
achten.

Drrlirr, den 16. November 1916.
Der Kttnistrr für Landwirtschaft. Domänen «nd Forsten.

Freiherr von Schorlemer.
Der Minister für Handel Der Minister

«nd Gemerde. des Innern.
_ I . A. : Lusensky._ I . V .: Drews. _

Bei der Ueberführung von Kriegerleichen aus dem Felde in
die Heinrat zum Zwecke der Vornahme der Feuerbestattung hat
es sich häufig infolge vorgeschrittener Verwesung der Leichen als
schwer durchführbar erwiesen, die Vorschriften für die Beschaffeu-
heit und den Inhalt der Särge , in denen die Leichen dem Ver¬
brennungsofen zu übergeben sind, auf die in Ziffer 4 Abs. 3—6
meiner Nusführungsanweisung zum Feuerbestattungsgesetz (Min.
Bl . f. d . i. V. 1911 S . 263 ff.) hingewiesen ist, genau zu be¬
achten. Um indes dem ausgesprochenen Wunsche der Verstor¬
benen auf Vornahme der Feuerbestattung auch in solchen Fällen
entsprechen zu können, genehmige ich im Einvernehmen mit dem
Herrn Justizminister für die fernere Dauer der Krieges , daß die
Feuerbestattung von Leichen gefallener oder in Lazaretten ver¬
storbener Kriegsteilnebmer , die aus dem Feld ? in die Heimat

übergesührt werden , in dem Transportsarge ohne Oeffnung
Sarges und ohne Aenderung der Totenklerdung gestattet ist, Toi
die sonstigen Vorbedingungen zur Vornahme der Einäschey
erfüllt sind.

Krrli« W. K, den8. November 1916.
Der Minister des Armer«. I . A gez.: Frei

Mitteilungen der
RohmaterialstelledesLaudlyirtfchaftsmiuifteriui
Dir Desch «stke« hett des Fnttrr « , das durch Aaffchlirch

mit Artznatra « ans Stroh gewonnen wird.
Die Versuche von Franz Lehmann -Göttingen haben ergy

daß der Grad der Ausschließung, d. h. die Verdaulichkeit des
wonnenen Futters abhängig ist von der Menge der verwenh
Lauge , der Menge des beim Kochen zugesetzten Wassers und
Druck, der während des Kochens in den Kochgefäßen »gehe
wurde . Der Einfluß der beiden elfteren Faktoren ist aber grö
als der des letzteren. Da Druckgefäße während deS Kri,
schwer zu beschaffen sind, außerdem der Aufwand von Br!
stoffen für die Erzeugung des Druckes ein höherer ist, als w
ohne Druck gearbeitet wird , so müssen im allgemeinen Kochge
ohne Druck verwendet werden . Die Verwendung von Dru>
säßen bietet allerdings den Vorteil , daß bei richtiger Leitung
Kochung säuerlich schmeckendes Futter gewonnen wird , das
den Tieren williger ausgenommen wird , als das in Gefäßen o
Druck gewonnene , das eine geringe alkalische Reaktion zeigt. Di
Nachteil ist aber nicht von großer Bedeutung , da er sich d>
Herstellung geeigneter Futtermischungen und andere Maßrez
beseitigen läßt.

Die Ergebnisse der umfangreichen und mühsamen , von \
mann mit Druckgesäßen ausgeführten Versuche lassen sich
folgt zusammenfassen:

Ausbeute Verdaulichkeit Vergleichswert des Futter
6 #/o . . 90 °/0 60 % mittleres Wiesenheu
8 „ . . 80 „ 66 „ bestes Heu, geringe Kleie

10 „ . . 70 „ 73 „ Kraftfutter i. Wert best. KI
Beim 6—8stündigen Kochen ohne Druck und unter Verwend
von 20°/, Lauge wurde ebenfalls eine Verdaulichkeit der organist
Substanz von 74,19 % erzielt . Bei Verw n̂duug von 20 %, La
stieg der Verdauungscoeffizient der organischen Substanz st
bis auf 81,88 o/,. Bei allen Kochungen war das 2- bis 3fi
Gewicht des Strohes an Wasser erforderlich . Die Ausbeute,
h. die Menge Futter , die man aus der Gewichtseinheit St
gewinnt , wird natürlich um so geringer , je mehr Lauge man i
wendet , je vollkoinmener der Grad der Ausschließung ist.
der Verwendung verschiedener Stroharten machten sich nicht
erhebliche Unterschiede geltend, die im wesentlichen davon abh
gig zu seip schienen, unter welchen Boden - und Witterungs!
hältniffen das bezügliche Stroh gewachsen ist. Ein grundsätzlü
Unterschied zwischen Sommer - und Winterstroh besteht aber n>
das letztere ist mindestens ebenso brauchbar wie das erstere.
aber das Sommerstroh inunveränderterForm einen höheren Fut
wert hat als das Winterstroh , empfiehlt es sich, zur Aufschließ!
in erster Linie das letztere zu verwenden . •

Im Jahre 1904 hat bereits der Amtsrat Köster in Coli
gen bei Hannover längere Zeit aufgeschlossenes Stroh nach &LL
Lehmann ' schen Verfahren an die Viehbestände seiner Wirtsch^ ^
verfüttert . Die Ergebnisse sind in der Hannoverschen Land -1 Qt 1
Forstwirtschaftlichen Zeitung von 1904 Nr . 38 und in der De
schen Landwirtschaftlichen Presse , Paul Parey , Berlin , von 1! ... »
Nr . 24 veröffentlicht . Auch in der Zuckerfabrik Eteinitz in Mäh'
hat von Seidl längere Zeit hindurch aufgeschlossenes Stroh
gutem Erfolg zur Ochsenmast verwendet , ein ausführlicher 2 U.
richt findet sich in der Chemiker-Zeitung Cöthen 1907 Nr . 40 S . 5 J>

In der neuesten Zeit hat der Rittmeister Colsman , ei;
Anregung des Landwirtschaftsministeriums folgend, auf sei«Bora
Gütern in Lindenberg und Tauche in größerem Umfange ukeu  j

Zange Zeit hindurch aufgeschlossenes Stroh gefüttert , ffir f)at ![;e m
bei als erster im landwirtschaftlichen Großbetrieb Stroh in 9
paraten ohne Druck aufgeschlossen, an die Viehbestände verfüA g
und für diesen Zweck neue, zur Herstellung des Futters geeigNMM
den Verhältnissen der Landwirtschaftsbetriebe möglichst angepl« Ee
Koch- und Waschapparate konstruiert . Er berechnet, daß fceiffcenel
nem 84 Pferde , 40 Kühe, 26 Zugochsen, einige Schweine a)
Schafe umfassenden Viehbestand täglich Kraftfutter im Werte v
rlind 200 M . durch die Verwendung von aufgeschlossenemSt« 1 b)
ersetzt wurde.

Wie bereits in dem Rundschreiben vom 16. Oktober l 9
ausgeführt , versendet der Kriegsausschuß für Ersatzfutter , Ber!!erba
W . 10, Matthäikirchstratze 10, auf Ersuchen ausführliche Besch" utbcl
bungen des Strohaufschlietzungsverfahrens nach den Lehmann 'sch
und Colsman 'schen Vorschlägen . Desgleichen die Beschreib»' lerei
einer an die Einrichtung der Papierindustrie sich anschließend»atgr
Anlage zur Stcohaufschließung . Die bezüglichen Drucksachene« 7. <
halten auch Zeichnungen der ganzen Anlagen , Angaben ixbeiI >yrch
Kosten und die Lieferanten der verschiedenen Apparate usw. Aden
Kriegsausschuß bewirtschaftet auch die zur Ausschließung erfPenel
derlichen Laugen , so daß Landwirte , die die Strohaufschlieh
einzuführen beabsichtigeu , alle näheren Auskünfte von die!
Ausschuß erhalten . Der Bedarf an Lauge muß dem Kriegs»
schuß rechtzeitig angemeldet werden.

selbst
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Bekanntmachung der Reichsfutter rnittelstette
betreffend die (Oerltentranlingenle der örenuereiril

kür da » Srtricbsjahr 1916/17.
tserstenkontingente werden nur für landwirtschaftliche Kar¬

toffelbrennereien und solche Kornbrennereien festgesetzt werden , die
tn diesem Betriebsjahre Kartoffeln oder Rüben verarbeiten.

2. Die Festsetzung der Gerstenkontingente erfolgt in unserem
Aufträge durch die Steuerbehörden . Auf das bl reinen Alkohols
entfallen bei einem eigenen Durchschnittsbrand für das Betriebs¬
lahr 1916/17:

von nicht mehr als 30 bl 30 kg Gerste
von nicht mehr als 300 „ 20 Gerste
und von über 300 „ 16 „ Gerste

3. Wollen Brennereien selbstgewonnene Gerste verarbeiten (8
6 Abs . 2 der Verordnung über den Verkehr mit Gerste vom 6?

1916 R . G . Vl . S . 800), so haben sie vor Beginn der Ver¬
arbeitung Bezugsscheine über die entsprechende Menge Gerste bei
der Reichs -Gerstengesellschaft m. b. H. anzufordern . Diese sendet
ste namens der Brennereien den Kommunalverbänden unmittelbar
zu und gibt den Brennereien hiervon Nachricht, Die Kommnnal-
oerbände reichen sie mit der Gerstenbestandsanzeige für den be¬
treffenden Monat der Reichsfuttermittelstelle ein.

4. Bei der Reichs-Gerstengesellschaft kann die Zuweisung von
Zrenngerste unter folgenden Boraussetzungen beantragt werden:

ch Wer keine Gerste geerntet hat, muß hierüber eine Beschei-
nigung des Kommunalverbandcs beibringen.

b) Beträgt das Kontingent einer Brennerei mehr als 6/io ihrer
Gerstenern ^ , so kann aus Antrag der Mehrbetrag zugewiesen
werden . Dem Zuweisungsantrage ist eine Bescheinigung
des Kommunalverbandes über die Höhe der von der Bren¬
nerei geernteten Gerstenmenge beizufügen.

c) Die gleiche Bescheinigung ist erforderlich , wenn die Zuwei¬
sung von Gerste beantragt wird, weil sich die selbstgeerntete
Gerste wegen mangelhafter Keimfähigkeit nicht zum Bren¬
nen eignet . In diesem Falle muß der Unternehmer außer¬
dem eine Bescheinigung des Kommunalverbandes über die
bereits an die Reichs-Gerstengesellschaft abgelieferte Gersten¬
menge beibringen . Insoweit die Ablieferung von °/io seiner
Ernte noch nicht erfolgt ist, hat er sich der Reichs- Gersten¬
gesellschaft gegenüber ausdrücklich zu verpflichten, soviel selbst-
geerntete Gerste abzuliesern , wie er Brenngerstc empfängt.

a ) Anerkannte Saatgutwirtschaften oder landwirtschaftliche Be¬
triebe , für die der Nachweis erbracht ist, daß sie sich in den
Jahren 1913 und 1914 mit dem Verkaufe von Saatgerste
befaßt haben , können Gerste für Brennereizwecke insoweit
3j)9kwKsen erhalten, als c/io ihrer gesamten Gerstenernte
abzüglich der geernteten Saatgerste zur Deckung ihres Ger¬
stenkontingents Nicht ausreichen.

^ie haben eine Bescheinigung des Kommunalverbandes
berzubringen , rvieviel Gerste sie insgesamt geerntet haben
und wieviel davon Saatgerste ist.
Die Brennereibesitzer dürfen innerhalb ihres Kontingents

erworben haben, Zusatzscheine für entsprechendes Gerstenkontinaent
zustellen und der Reichsgerstengesellschast die erfolgte Uebertrag-ung Mitteilen . ö

_ Ernteabteilung des ' Kriegsausschusses für pflanzliche
und tierische Oele und Fette in Berlin drahtet:

^klären uns einverstanden , den Bucheckernsammlern bis
op i cJ ÜOn  i ^ en gesammelten Mengen aber nicht mehr

belassen ^ ^ ^en e'n3e*nen  Haushalt zur Oelerzeugung zu
Wiesbaden, den 20. November 1916.

Der RegiernngsPiäüdent.
A« dir Heere« Liirgcrmeifler de» Kreils.

Abdruck zur Kenntnis und weiteren Veranlassung.
Westerbnrg. den 26. November 1916.

r Uarübende des Kreisansschnffes
K.  10,10 . des Kreist » Westcrbnry

erstere.
jerrn Futi
Mfschließ! . .̂ e Arennereibefltzer dürfen innerhalb ihres Kontingents

lelbstandig Gerste emkaufen, hierbei jedoch keinen höheren als den
'r in Col! Ict“etr§  höchsten Einkaufspreis der Reichs-Gerstengesellschaft be

< dZahlen. Brennereien , deren Gerstenkontingent 30 dz nicht über:
d n  dürfen die ganze Menge, Brennereien mit einem höheren

Gerstenkontmgent zunächst bis 50 °/, des Kontingents , mindestens
in der De , er  dz emkaufen . Der Reichs-Gerstengesellschaft sind die
n von IS '" ^.r 2 'ffer 4 geforderten Bescheinigungen sowie die Erklärung
tz in Mäh' ^ ? ^ °" den, daß die Brennerei die Gerste selbst emkaufen

Strob i unb  h " rfür einen Bezugsschein beantrage

Wittcilnttyc» der Lohmaterialftellr de»
Kandn»irt !-chaf1»mi«rsteri«m».

Sannnluilg der alten Garbenbänder zur Herstellung
von neuem Bindegarn.

Die Beschaffung des Bindegarns für die nächste Ernte wird
sich noch schwieriger gestalten, als für die diesjährige , da mit
einer Einfuhr weder von fertigem Garn , noch von Hanf oder
Flachs gerechnet werden kann und wesentliche Vorräte von diesen
Artikeln nicht mehr vorhanden sind.

Mehr noch als je zuvor muß daher mit dem Vorhandenen
auf dav sparsamste gewutschaftet und zur Ueberivinduuq der be¬
stehenden Schwierigkeiten jedes mögliche Mittel heränqezoaenwerden . 303

Eine Handhabe hierfür bietet sich in der
Aufarbeitung der gebrauchten Garnenden.

. Verfügung des Kriegsministeriums muß sämtliches
gebrauchtes Bindegarn an die Bezugsvereinigung der deutschen
Landwirte , Berlin W. 35, Potsdamer Str . 30, bezw. an deren
Bevollmächtigten verkauft werden . Der Verkauf zur Verwendung
oder zur Verarbeitung oder für irgend welche anderen Zwecke,
wie z. B . für Sackband usw. ist nicht zulässig.

Um möglichst große Mengen Garnenden auf billigstem
Wege zur Umspinnung gelangen zu lassen, beabsichtigt die Be-
zugsoerelnigung der deutschen Landwirte eine Anzahl Sammel¬
stellen zu errichten, denen der Ankauf für ihr , Rechnung über¬
tragen werden soll.

Die Landwirte werden außer den Höchstpreisen von 75  Mk.
— die 100  kg für Hartfasergarnenden bezw. 100  Mk . — die
100  kg für Weichfasergarnendenab ihrer nächsten Vollbahn-
station Anspruch auf 40 «/o des Gewichtes der gelieferten Gar-
nenden in brauchbarem Bindegarn aus altem oder neuem Ma¬
terial iiach Wahl der Bezugsvereinigung erhalten , bei einer Er-
Mäßigung ihres jeweiligen Tagespreises um 10 °/o für diese
Menge.

Berlin , den 13. November 1916.

2. Zweifelhafte Beschönigungsversuche.
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Ist der eigene Turchschnittsbrand des Betriebsjahres 1916/17- nrs aon m c ., s._ . „r ' . r \z '
£ 406 . 9für  jebe Tonne
, „ .-M- Mark Verwaltungsspesen beizufügen.
^uf ' seüt,! Die Reichs -GeMmgesellschaft wird nach Erfüllung dieser
nsanoe ^ Aussetzungen die Gerstenbezugsscheine namens der Brennereien

Er bat Kommunalverbanden unmittelbar zusenden. Diese überreichen
- mrt den Gerstenbestandsanzeigen für den betreffenden Monat

°er Reichsfuttermittelstelle.
6. Hafer oder Hafergemengeaus eigener Wirtschaft dürfen an-

?ue von Gerste verwendet werden , wenn die Reichsfuttermittel-
tzelle die Verwendung genehmigt. Bis auf weiteres wird die
Genehmigung erteilt werden:

a) Unternehmern , die eine Bescheinigung einreichen, daß sie keine
Gerste geerntet haben , in Höhe des gesamten Kontingents,

n) Unternehmern , deren eigene Ernte nach Abzug des Saatgutes
sirr ihr Kontingent nicht ausreicht , in Höhe der fehlenden Mengen
Der Unternehmer hat eine Bescheinigung des Kominunal-

; m über die Höhe seiner Gerstenernte und seines Saat-
he BelchlMtbedarfes einzureichen.
hmann 's« Die Verarbeitung von Hafer oder Gemenge in der Bren-
öeschrewMrei ist kein Grund für Zuweisung von Futterhafer oder Hafer-
ischließei'Matgut . ^ '
cksachen el 7, Soweit Brennereien von dem Rechte der Uebertragung ihres
,en über ' 'Urchschnittbrandes auf andere Brennereien Gebrauch machen,
e usw. " iben sie der zuständigen Steuerbehörde mit dem Anträge auf

Effkhknigungder Uebertragung die ihnen im Aufträge der Reichs-
rnfschllem 'tterinittelstelle von der Steuerbehörde übersandte Mitteilung

^ uX öie  ihre ? Gerstenkontingents einzureichen. Die Steuer-
KriegSa» Hörden werden auf dieser Mitteilung die entsprechenden Gersten

^ 'ngen absetzen, den Brennereien , die den Durchschnittsbrand

>ktober IS
aller , Berl

Dre französlsche Regierung hat über das Ergebnis ihrer
neuen Kriegsanleihe nur die dürftigsten Mitteilungen veröffent¬
licht, (was angesichts der Dürftigkeit dieses Ergebnisses selbst
freilich begreiflich ist), und die Zensur hat, wie wir aus dem
eigenen Bekenntnisse französischer Blätter wissen, der Besprechung
des Zeichnungsresultats die allerengsten Grenzen gezogen. Etliche
Redaktionen haben trotzdem die patriotische Pflicht gefühlt den
für jeden offenkundigen Mißerfolg in einen Sieg umzu —schreiben.
Daß es ber dieser sauren , undankbaren und krampfhaften Arbeit
nicht ohne belustigende Entgleisungen abging, ist nicht verwun¬
derlich . Das Journal des Debats beispielsweise entdeckte, daß
der Rückgang und die geringe, wirkliche Größe des Ertrages
völlig natürlich sei, weil ja zwischen dieser und der letzten An¬
leihe nur ein Zwischenraum von zehn Monate liege. Nur zehn
Monate ! Wir , die im Grunde armen , unsoliden und betrüge¬
rischen „ Boches", die sich nach allKmeiner französischer Anschau-
ung ^por dem Kriege nur mit Hilfe einer ungesund überspannten
Kredltwirtschaft aufrecht erhielten und an jedem Quartalsersten
vor dem ßanden , dringen alle êchs Monate genau jo
Diel auf, wie wir für die Kriegführung insgesamt brauchen.
Das „reiche Frankreich dagegen sindet das Nachlassen seiner
ftnanzlellen Leistung angemessen und selbstverständlich, wenn es
nach beinahe zweieinhalb Kriegsjahren zum zweitenmale die
Rechnung vorgelegt erhält , und erklärt sich vollauf zufrieden,

bs von dieser Rechnung mit starker Verspätung etwa ein
Drittel beglichen hat . Bleibt eine der deutschen Halbjahrsan-
lerhen um em paar hundert Millionen hinter der letzten zurück,

jede französische Zeitung : dies sei nun
endlich und endgültig der Anfang vom Ende der wirtschaftlichen
Widerstandskraft Deutschlands . Bringt dagegen die zweite fran-
zoslsche Anleihe um etliche Milliarden weniger als die erste , ja,
dann war eben in nur zehn Monaten nicht mehr zu verlangen
und zu erwarten I

des Däbats scheint zu meinen, daß man bei
einem Aussl '' " '' " cm einigen Monate " -'»»n etwas größeren Er-



trag eingeheimst hätte . Geholfen hätte das freilich nichts ; denn
die Kriegsausgaben wären in der gleichen Zeit noch mehr ge¬
wachsen nnd ihre Anleihedeckung wäre im Verhältnisse mmdestens
ebenso hoffnungslos im Rückstände geblieben. Der „Rappel
hält aber offenbar auch diese Auffassung seines Kollegen vom
Journal des Debats noch für zu optimistisch. Er erklärt das
Anleiheergebnis sei befriedigend, wenn man berücksichtige, daß dre
lange Kriegsdauer und die Teuerung viele Zeichner veranlaßt
habe, größere Geldreserven zurückzubehalten . Die Tatsache, die
der Rappel " hier mitteilt , dürfte wohl zutreffen ; sre wirst Nicht
nur auf die wirtschaftliche Lage, sondern vor allem auch aus
die Stimmung der französischen Bevölkerung em recht bezeich¬
nendes Licht. Allein , wenn dem so ist : wie werden dann die
Zeichnungsergebnisse aussehen , wenn der Krieg noch langer
dauert und die Teuerung noch größer wird ? Der Beschwichti¬
gungsversuch des „Rappel ", der sich unversehens m eine recht
peinliche Zukunftsprognose verwandelt hat , ^ dürfte Herrn Rwot
wenig Freude bereiten.

Kaiser Franz Josef I. und Kaiser Wilhelm II.
Durch den Heimgang des greisen Kaisers Franz Joseph I.

hat auch unser Kaiser einen treuen und bewährten Freund ver¬
loren . Innige Zuneigung verband die beiden Herrscher der gro¬
ßen mitteleuropäischen Kaiserreiche seit vielen Jahren und krönte
den politischen Bund ihrer Länder , der in dem gegenwärtigen
Völkerringen seine Feuerprobe so glänzend besteht. Das wahrhaft
herzliche Verhältnis der beiden Monarchen zu einander hat unser
Kaiser in seiner ritterlichen Weise schon vor fast 20 Jahren , am
21 September 1897 in Budapest bei einem Festmahl m der
Ofener Königsburg in folgenden Worten zum Ausdruck gebracht:
„Nicht nur in Ungarn , auch bei meinem Volke erglüht dresAbe
Begeisterung für Eure Majestät , deren auch Ich Blich teilhaftig
zu nennen erkühne, indem Ich nach Sohnesart zu Eurer Maje¬
stät als Meinem väterlichen Freunde aufblicke."

Keine Gelegenheit ließ Kaiser Wilhelm II. vorübergehen , um
dieser Verehrung für den greisen ehrfurchtgebietenden Freund
Ausdruck zu verleihen . So manchesmal hatten sich m Friedens¬
zeiten die beiden Monarchen die Hand gedrückt und in vertrau¬
lichem Gedankenaustausch die Geschicke ihrer Völker beraten . Beide
waren Friedensfürsten im erhabensten Sinne des Wortes , beide
haben ihre ganze Kraft an das Gedeihen und die Wohlfahrt ihrer
Reiche gesetzt und ihrer vollstes Glück in deren wirtschaftlichem
Aufblühen gefunden . Beide haben aber auch Waffen und Wehr
blank gehalten und dadurch jahrzehntelang Europa den Frieden
benrahrt.

Ihre gegenseitige Zuneigung fand den ergreifendsten Aus¬
druck in dem letzten Zusammentreffen der Monarchen in Wien
am 29 . November 1915, als sie sich, wenige Tage vor dem 67-
jährigen Regierungsjubilänm des nun entschlafenen Kaisers , an
der Blauen Stiege vor dem historisch-denkwürdigen Kaiserlichen
Sommerschlosse in Schönbrunn begrüßten . Zum ersten und nach
des Schicksals Willen auch zum letzten Male standen sie seit Be¬
ginn des Krieges und der Ermordung des Erzherzog -Thronfolgers
Franz Ferdinand und seiner Gemahlin einander gegenüber , bewegt
und tief ergriffen von der Größe der Zeit und des Augenblicks.
In ihrem Händedrucke lag das Gelöbnis , unerschütterlich mitein¬
ander bis zum endgültigen Siege auszuhalten , ein Gelöbnis , das
die beiden Kaiser auch im Namen ihrer Völker erneuern konnten.

Kaiser Franz Joseph l. war es nicht vergönnt , das siegreiche
Ende des Weltkrieges zu erleben . Mitten im Kampf hat ihn der
Tod abgerufen . Aber er durste seine Augen zum letzten Schlummer
in der Gewißheit schließen, daß trotz aller Drohungen und Ge¬
fahren seines geliebten Oesterreichs Ehre und Größe unangetastet
bleiben würde , dank der heldenmütigen Kraft seiner Heere und
dank dem unwandelbarer Geist der Treue , der die Häuser Habs¬
burg und Hohenzollern und die Völker Oesterreich -Ungarns und
Deutschlands vereint.

Die bevorstehende Beisetzung.
WTB . Wie « , 23. Nov . (Nichtamtl .) Die Leichenfeier für

Kaiser Franz Joseph wird sich zu einer großartigen Trauerkund¬
gebung gestalten . Der Leichenzug wird sich am 30 November
aus der Hofburg über den Burgplatz durch die Ringstraße und
Wollzeile zur Stefanskirche bewegen, wo Kardinal Pifll die feier¬
liche Einsegnung vornehmen wird , worauf die Leiche in der
Kapuzinergrufte beigesetzt wird . Am Sarge , des Kaisers betete
gestern unter anderen Persönlichkeiten auch die Wrtwe des deut¬
schen Botschafters Frau von Tschirschky. Gestern vormittag er¬
schien der Minister des Aeußern Baron Burian un Schön¬
brunner Schloß und erbat von Kaiser Karl die Unterschrift für
den Staatsakt , durch den der Monarch seinen Willen kundgibt
den Thron zu besteigen. Prinzessin Gisela von Bayern tra
gestern abend 6 Uhr ein, um 3/“ H Uhr abends kam Prmz
Leopold von Bayern an.

Dev Widerhall brr Proklamation des Kaisers Karl.
WTB . Kerti « . 24 . Nov . Zum Thronioechsel in Oester

reich-Ungarn schreibt die „Germania " : Die Hoffnung , der Kaiser
Karl im Augenblick seines Regierungsantritts beredten Ausdruck
gibt , daß seine Völker , wie zur Abwehr der äußeren Feinde , so
auch zum Werk der friedlichen Erneuerung und Verjüngung im

Innern sich zusammenfinden werden , wird lebhaften Anklan
und Widerhall in der Praxis des politischen Lebens finden , d
sie von allen Einsichtigen diesseits und jenseits der Leitha vo,
Herzen geteilt wird . Nicht minder aber hat der junge Kaffe
die richtige Seite im Empfinden seiner Untertanen , wie de
Völker seiner verbündeten Fürsten erklingen lassen, wo er di
selbstverständliche Stellung zum Weltkrieg nimmt . Stehe m
Beginn der Regierung Kaiser Karls der ehrliche Friedenswill«
so weit er nach Lage der Dinge nur denkbar ist, so finde in den
Telegrammwechsel mit Kaiser Wilhelm nicht minder beredt sen
Bündnistreue ihren Ausdruck.

Budapest , 24. Nov. Die Krönung dürfte am 6, Dezembe
in Budapest stattftnden . Man begründet diese Notwendigkeit d«
baldigen Krönung damit , daß das ungarische Budgetprovisorm,
mit dem Schluß des Jahres abläuft , die Sanktionierung ein«
Gesetzes kann nur durch einen König geschehen, der bereits de
Eid abgelegt hat . Der Kaiser soll die Absicht haben, währer
eines Teiles des Jahres seine Residenz nach Budapest zu ve
legen.

„Ritterliche " Franxose «.
WTB . Berlin , 24 . Nov . lleber französische Pöbeleien >

der Bahre Franz Josephs schreibt die „Bossische Zeitung " : W
glauben möchte, daß der Tod die angeblich ritterlichen Franzos
auch nur zu einem Wort der Achtung zwingen würde , ist u
eine Illusion ärmer . Nur eine Zeitung wagt es, die unablüssi
Pflichttreue des verstorbenen Monarchen anzuerkennen und d
Geheimnis der Liebe zu erklären , die seine Völker ihm entgege
gebracht haben . Der allgemeine Ton der Zeitungen geht dahi
auch den toten Kaiser zu schmähen.

Großherzogin Adelheid , Herzogin zu Nassau
Konigstei « i . T .. 24. Nov. Heute Nacht gegen drei U

ist die Grotzherzogin -Mutter von Luxemburg auf ihrem -L-chlo
in Königstein verstorben.

Großherzogin Adelheid, Herzogin zu Nassau , wurde am
Dezember 1832 § ls Tochter des Prinzen Friedrich von Anha
Dessau geboren . Sie vermählte sich am 23 . April 185>1 u
Herzog Adolf von Nassau . Der Ehe entsprossen fünf Kind
wovon drei im zarten Alter starben . Der älteste Sohn , Erbpn
Wilhelm , der spätere Großherzog von Luxemburg , starb am
Februar 1912 und wurde am 25 . Juli desselben Jahres in
Familiengruft zu Weilburg beigesetzt. Prinzessin Hilda , geboi
am 5. November 1864, jetzige Großherzogin von Baden , fft <
einzige noch lebende Kind der Verstorbenen . Die Großherz o
Adelheid ist seit dem 5. November 1905 , an welchem Tage
Gatte , der letzte regierende Herzog von Nassau auf Schloß Hoh
bürg starb , Witwe . Die letzten Lebensjahre verbrachte die h>
Frau im Königsteiner Schloß in stiller Zurückgezogenheit , u
Schloßherrin übte sie in Königstein gegen die Armen eine
unbegrenzte Wohltätigkeit . Ihr Scheiden hinterläßt hier
Lücke, die kaum wieder ersetzbar ist. Die tiefe Trauer um
hohe Frau kommt in den prächtigen Trauerdekorationen a
Häuser treffend zum Ausdruck.

An der Bahre der verstorbenen Großherzogin -Mutter
Luxemburg verweilen die Großherzogin Hilda von Vaden
deren Gatte , der Großherzog und die Grohherzogin -Witwe M«
Anna von Luxemburg . Die regierende Großherzogin Maria A
Heid von Luxemburg traf in der letzten Nacht mit ihren Schwes
im Schloß ein. lieber die Trauerfeierlichkeiten ist bisher fob
des festgesetzt: Die Leiche wird am Samstagabend vom S
nach der evangelischen Kirche gebracht und hier bis Dienstag
gebahrt . Am Sonntag und Montagabend werden in der Kl
Trauergottesdienste obgehalten . Dienstagfrüh wird die Lelch
feierlichem Zug durch die Stadt nach dem Bahnhof gebracht,
wo sie durch einen Sonderzug nach Weilburg a. d. L. ges
wird . Die feierliche Beisetzung in der Weilburger Famileng
erfolgt am Dienstagnachmittag.

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher Anteilnahme bei dem Hin

scheiden unserer nun in Sott ruhenden , unvergesslichen

linna Wengenroth
sagen wir hiermit herzlichen Dank - Insbesondere dan-
ken wir den Verwandten , die sich an Stelle des zum
Heere einberufenen Vaters so liebevoll bemühten , ebenso
für die zahlreichen Kranzspenden besonders den Schul¬
kameraden und Freundinnen und die so trostvollen Wort«
des Herrn Pfarrer Zöllner am Grabe.

Die trauernden Hinterbliebenen.
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